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Zitat

Original von Schnuppe
ich komme da auch auf 17,5std., aber da war sie eben nicht sicher

Hab nun die Zeit gehabt das nachzurechnen. Damit müßte eine volle Stelle nur 23,3 Stunden
haben. Alleine das 0,3 ist so unwahrscheinlich, dass ich denke, da ist ein Fehler in der
Berechnung 

Ich gehe davon aus, dass du mit SekI/II am Gymnasium bist und die volle Stelle 25,5 Stunden
sind. Stimmt das?

Dann darfst du bis zu 19,125 Stunden die Woche unterrichten. Also bis zu 19 Stunden ;).

Edit: Klar können sie das so machen, aber warum willst du ihnen Zinsen usw. schenken? Also
ich parke Geld was evtl. zuviel ist lieber bei mir und gebs ihnen nachher wieder und habe
Zinsen, als ich schenk ihnen ein zinsloses Darlehnen!
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